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Daniel Rosch

Zwangskontext und «Zwangsbeglückung» in der
gesetzlichen Sozialen Arbeit - Phänomen und
rechtliche Aspekte1

Annäherung an den Zwangskontext und die «Zwangsbegliickung»
Soziale Arbeit im Zwangskontext - ein neu entdecktes Feld?

Soziale Arbeit im Zwangskontext hat es historisch betrachtet schon immer
gegeben (vgl. Hammerschmidt 2010, S. 849ff.). In den letzten Jahrzehnten

vor der Jahrtausendwende hat sich Soziale Arbeit besonders dem
Paradigma der Freiwilligkeit verschrieben. Dabei hat sie die Arbeit in einem

Zwangskontext teilweise implizit als nicht im Kern sozialarbeiterisch abgetan

und kaum beachtet. Ebenso wenig beschäftigt hat es sie weitgehend,
dass diese Form Sozialer Arbeit in einem dialektischen Bezug zur
sogenannten freiwilligen Arbeit steht. Diese Tendenzen sind durchaus auch
heute noch erkennbar.

Die Thematisierung von Pflichtklientschaft im Strafvollzug und
im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich um die Jahrtausendwende im
deutschsprachigen Raum hat dazu geführt, dass die Sensibilität gegenüber
der Sozialen Arbeit im Zwangskontext zugenommen hat (Gumpinger 2001a;

Kähler 2005). Hintergrund dieser erst späten (Wieder-)Entdeckung des Feldes

dürfte mitunter die Skepsis gegenüber Juristen, die seit den
Dreissigerjahren bis Ende der Fünfzigerjahre vielerorts in den Ausbildungen für
Soziale Arbeit und an Führungsstellen im Sozialbereich tätig waren (Kruse
2007, S. 188ff.; Burkhardt Modena 1988, S. 105), und damit implizit gegenüber

den Rechtswissenschaften sein.

Die genannten Themen - Pflichtklientschaft und Soziale Arbeit im
Zwangskontext - wurden bisher insbesondere methodisch diskutiert und
reflektiert (Gumpinger 2001a; Kähler 2005). Damit wurde gleichzeitig auch

der schillernde Begriff der Freiwilligkeit relativiert. Soweit ersichtlich sind
die rechtlichen Aspekte bisher kaum thematisiert worden.2 Diese rechtliche

Perspektive soll unter Berücksichtigung der methodischen Aspekte
hier erörtert werden.
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Dabei werden zunächst einige fiktive Beispiele eingeführt, die

ich in meinen Ausführungen wiederholt zur Verdeutlichung heranziehen
werde. Danach folgt eine Auseinandersetzung mit Zwang und rechtlich
relevantem Zwang, um schliesslich in einem dritten Abschnitt die rechtliche

Rahmenordnung der gesetzlichen Sozialen Arbeit im Zwangskontext

aufzeigen zu können. Schwerpunkt dieses Aufsatzes sind somit neben

der Annäherung an das Phänomen des Zwangskontexts insbesondere die

rechtlichen Aspekte des Zwangskontexts.

Beispiele zur Hinführung an den Zwangskontext

Beispiel i:
Frau Müller, alleinerziehende Mutter, ist mit der Erziehung ihres Kindes
(5 Jahre) überfordert. Ein Obhutsentzug wird auf der Basis eines

entwicklungspsychologischen Gutachtens und einer gutachtlichen Stellungnahme
durch eine Sozialarbeiterin angeordnet. Frau Müller wird somit das Recht,

über den Aufenthalt ihres Kindes zu bestimmen, entzogen. Zudem wird
eine Erziehungsbeiständin eingesetzt.

Beispiel 2:

Jugendanwalt Rüedi nimmt zum vierten Mal das Verfahren gegen Franz
auf, der erneut im Nachgang eines Fussballspiels diverse Sachbeschädigungen

begangen hat. Vorsorglich lässt er ihn in Untersuchungshaft
nehmen, um ihm Ehrfurcht vor dem Gesetze widerfahren zu lassen.

Beispiel 3:

Flerr Bundi ist ein wenig kooperierender Klient der Sozialhilfe. Er weist
dauernd - obwohl zumutbar- zu wenige respektive gar keine Arbeitsbemühungen

nach. Sein Sozialarbeiter Herr Meili kürzt ihm deshalb die Sozialhilfe

und lässt ihn täglich ratenweise die wirtschaftliche Sozialhilfe abholen,

welche ansonsten verfällt. Fortan kooperiert Herr Bundi gut.

Beispiel 4:

Amtsvormund Huber möchte mit HerrnWalter, verbeiständet, eine

Arbeitsabsprache/Zielvereinbarung machen. Herr Walter weigert sich. Herr Huber

überzeugt ihn vom Nutzen dieses methodischen Instruments.

Allgemeine Überlegungen zum Zwangskontext
Diese vier einführenden Beispiele stammen aus dem Bereich der gesetzlichen

Sozialen Arbeit. Sozialarbeitende handeln in diesem Kontext auf der
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Basis von öffentlichem Recht.3 Sie handeln als Vertreter und Vertreterinnen
ihrer Institutionen, mit denen sie in der Regel über einen öffentlich-rechtlichen

Arbeitsvertrag angestellt sind. Die Klienten und Klientinnen
wiederum stehen nicht zu den Sozialarbeitenden in einem Rechtsverhältnis,
sondern zur Institution, auf der Basis des jeweiligen Rechtsgebiets
(Sozialhilfe-, Kindes/Erwachsenenschutz-, Jugendstrafrecht etc.). So nehmen
Sozialarbeitende die Abklärungen, ob eine Person im Sinne des

Sozialhilfegesetzes bedürftig ist, auf der Basis eines Arbeitsvertrags oder Auftrags
für die Sozialhilfebehörde vor. Die Sozialhilfebehörde verfügt aufgrund
der Abklärungen über wirtschaftliche Sozialhilfe und begründet damit
ein Rechtsverhältnis zwischen Sozialhilfebehörde und Klient bzw. Klientin

(siehe: Mösch Payot 2009, S. 142ff.).

Die vier genannten Beispiele verdeutlichen, wie vielfältig der Kontext

von Zwang sein kann. Dies wirft mehrere Fragen auf: Was ist Zwang
überhaupt, wo beginnt Zwang und wo wird der Zwangskontext rechtlich
relevant? Wie verhalten sich Recht und Berufsethik in der Praxis zueinander

oder, mit anderen Worten, wie steht Legalität zur berufsethischen
Legitimität?

Eine Annäherung an das Phänomen «Zwangskontext»

In Beispiel 4 (Amtsvormund Huber) stellt sich die Frage, wo der Zwangskontext

beginnt: Bedeuten bereits irgendwelche Einschränkungen der

Handlungsfreiheit Zwang? Sind beispielsweise bereits bei der Motivationsförderung

zum Arbeitsbündnis4, bei den neben der wirtschaftlichen Sozialhilfe

verpflichtenden Beratungsgesprächen, bei der Konfrontation des Klienten

oder der Klientin mit ihrem bzw. seinem negativen Verhalten Momente
des Zwangskontexts vorhanden? Daraus resultiert die Frage, bis zu
welchem Punkt ein Verhalten als sogenannt freiwillig zu betrachten ist bzw.

wo die Unfreiwilligkeit respektive der Zwangskontext beginnt. Im Kern
wird dadurch der freie Wille angesprochen. Der freie Wille ist ein komplexer

Begriff: Mit ihm wird Freiheit, Selbstbestimmung etc. verbunden und
auf ihm basieren nicht zuletzt auch wesentliche Überlegungen zur Rechtsund

Wirtschaftsordnung. Gerade dieser freie Wille ist aber in jüngerer Zeit
insbesondere seitens der Neurobiologie grundsätzlich in Frage gestellt
worden (Roth 2009, S. 10ff.). Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass es

gar keinen sogenannt freien Wille gäbe, dass vielmehr das Gehirn steuere,

was der Mensch aus vermeintlich freien Stücken entscheidet und wonach

er handelt: Neuronale Abhängigkeiten würden das Handeln steuern. Dieser

neurobiologische Determinismus ist unterdessen wiederum relati-
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viert worden.5 Unter freiem Willen werden nach jüngster Auffassung
Willensbildungsprozesse verstanden, die zwar nicht völlig unabhängig vom
Umfeld respektive von der Umwelt und der Persönlichkeit bzw. Vorerfahrung

von Einzelnen ablaufen,6 aber dennoch im Rahmen dieser Komponenten

als unabhängig zu beurteilen sind. Damit kann mit anderen Worten
jeder Eingriff in diesen Willensbildungsprozess als nicht gewollt respektive

«erzwungen» betrachtet werden, da er die Entscheidungsfreiheit und
die damit verbundene Handlungsfreiheit eingrenzt.7 Der Zwang entsteht
aber nur, wenn die vom Eingriff in den Willensbildungsprozess betroffene
Person diesen erkennt und ihn als solchen wahrnimmt.8 Gegen solche

Eingriffe in die Willensbildungs- und somit Entscheidungsfreiheit wird nicht
selten Widerstand geleistet. Der Widerstand erscheint in unterschiedlichen
Formen: Als aktive Reaktionsformen finden sich Unmut, das Nichteinhal-
ten von Terminen und Vereinbarungen, als passive Formen Resignation,
(Schein-)Anpassung, Überanpassung.9

Mit einer derart weiten Definition von Zwang und einem
ausschliesslich subjektiv bestimmbaren Abgrenzungskriterium zur
sogenannten Freiwilligkeit10 verliert aber der Zwang seine spezifische Bedeutung.

Es könnte jeder Eingriff in den Willensbildungsprozess und in die

Entscheidungsfreiheit als Zwang verstanden werden. So betrachtet würde
der Zwangskontext als Rahmenbedingung in der Sozialen Arbeit mit
Klienten und Klientinnen schon bei der faktischen Einschränkung der Hand-

lungs- und Entscheidungsfreiheit beginnen und nicht erst dort, wo z.B.

Dritte zur Kontaktaufnahme mitHilfsinstitutionen drängen, wo also Druck
entsteht11 oder wo sich staatliche Macht aufgrund von öffentlichen Interessen

einschaltet.12 Damit wären auch die meisten Tätigkeiten der (gesetzlichen)

Sozialen Arbeit13 im so verstandenen Zwangskontext nichts anderes

als alltäglich, da in aller Regel die Rahmenbedingungen der Organisation
und die methodischen Vorgaben bzw. Abläufe eine Form von Zwangskontext

darstellen können, sei dies im Rahmen der Dossieraufnahme, der
standardisierten Gespräche oder der Methodik etc.14 Nicht zuletzt stünde auch
der bzw. die Sozialarbeitende in einem durch den Klienten bzw. die Klientin
ausgelösten Zwangskontext. Beinahe alles wäre somit Zwang.

Dieser ausufernde Begriff von Zwang löst den Begriffskern
postmodern auf. Er entspricht auch nicht dem Wortverständnis in der

Alltagssprache und ist kaum brauchbar für die Behandlung von rechtlichem
Zwang, da das alleinige Abstellen auf rein subjektive Kriterien wenn immer
möglich zu vermeiden ist.15
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Um Zwang fassen zu können, ohne ihn aufzulösen, bedarf es meines

Erachtens eines wertegebundenen Ansatzes, wie ihn Staub -Bernasconi
(2007, S. 374ff.) oder Geiser (2009, S. 203 ff.) vertreten. Sie unterscheiden
zwischen problematischer und nicht problematischer Macht (Behinde-

rungs- und Begrenzungsmacht). Inwiefern Macht problematisch ist, hängt
von der Art der Regeln ab, mit denen diese legitimiert wird (Staub-Bernas-
coni 2007, S. 374f. u. 378). Dabei werden aus der Optik der Bedürfnisse der

Betroffenen und auf der Basis der Berufsethik der Sozialen Arbeit
wertegebundene Formen von Behinderungs- und Begrenzungsmacht abgeleitet. In
gleicher Weise müsste eine solche Ableitung in Bezug auf den Zwangskontext,

als Teil der Machtstrukturen, erfolgen. Mit anderen Worten geht es um
den Zweck und das Ziel der Zwangsanwendung. Sie stehen im Zentrum und
sind entscheidend dafür, ob aus berufsethischer Sicht Zwang legitim resp.
nicht legitim ist.

Für die gesetzliche Soziale Arbeit bedeutet dies Folgendes: Gesetzliche

Soziale Arbeit basiert auf einem behördlichen Auftrag und/oder den

entsprechenden Rechtsnormen. Sozialarbeitende in diesem Feld verfügen
über eine grosse Positionsmacht und einen gut funktionierenden
Machtapparat, der auf rechtsstaatlichen und Organisationellen Machtquellen
beruht (Staub-Bernasconi2007, S. 394; Geiser 2009, S. 235 ff.). Die Ausübung
dieses Macht- und somit Zwangsapparats wird gesteuert vom Recht sowie

vom professionellen Selbstverständnis der Sozialen Arbeit und insbesondere

der Berufsethik. Sie ermöglichen letzten Endes, begrenzende Macht

von behindernder Macht bzw. Zwang zu unterscheiden. Das sozialarbeiterische

Verständnis hört aber nicht bei der legalisierten Form von Macht
und Zwang auf, sondern setzt sich darüber hinaus auch für Veränderungen

der rechtlichen Situation ein und will damit auch legalisierte Form von
Macht verändern.16 Soziale Arbeit wird somit einerseits durch das Recht

beschränkt, andererseits geht sie weiter, indem sie die rechtlichen
Rahmenbedingungen im Sinne der Berufsethik verändern möchte.

Zwang im Kontext Sozialer Arbeit meint folglich durch das
Berufsverständnis und die Berufsethik legitimiertes Handeln gegen den Willen
der Klientin bzw. des Klienten. Dieses Handeln zielt auf die Verminderung
bzw. Behebung der Problemlage der Klientin bzw. des Klienten ab unter
Abwägung des Verhältnisses von Selbstbestimmung und Zwang im Einzelfall.

Damit beginnt nach der hier vertretenen Auffassung der Zwangskontext

dort, wo Zwang als Instrument im Einzelfall mittels der Berufsethik
und des Berufsverständnisses legitimiert wird. Damit ist auch gesagt, dass

es keine einheitliche Eintrittsschwelle für den Zwangskontext gibt, sondern
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diese nur im Einzelfall respektive typologisch für mehrere Fallsituationen
erfasst werden kann. Eine solche typologische Erfassung würde aber den
Rahmen dieses Aufsatzes sprengen.

Die Frage des Umgangs mit vorab sozialarbeiterischem Zwangskontext

ist eine weitgehend methodische und berufsethische. Gerade die

Methoden, welche reaktantes Verhalten17 bearbeiten, sind hier erfolgsversprechend

(Trotter 2001; Zobrist 2010 m. w. H.).18 Als Faustregel gilt: Je stärker

im Rahmen der Sozialen Arbeit Zwang eingesetzt wird, desto besser

muss dieser berufsethisch legitimiert sein und desto besser muss auch die
Reflexion und die sozialarbeiterische Evaluation resp. Kontrolle sein.

Rechtlich relevanter Zwang

Zwang ist zunächst einmal kein juristischer Begriff. Wenn wir also bisher

Zwang im Kontext Sozialer Arbeit betrachtet haben, so wurde dabei
ein Phänomen beschrieben, das nicht mit den rechtlichen Begrifflichkeiten

einher gehen muss, ja sogar je nach Rechtsgebiet eine unterschiedliche

Bedeutung hat. So ist der unmittelbare Zwang im Rahmen des

Vollstreckungsrechts begrifflich nicht deckungsgleich mit der Anwendung von
Zwang im Rahmen der elterlichen Sorge.

Zwang wird dort rechtlich relevant, wo Grundrechte - insbesondere

das Grundrecht auf persönliche Freiheit - tangiert19 respektive die

zivilrechtlich geschützten Persönlichkeitsrechte20 berührt werden, wo
somit Massnahmen eingeleitet werden, welche in die Persönlichkeitsrechte
des bzw. der Betroffenen eingreifen. Dabei wird sowohl seitens der
grundrechtlichen (Fläfelin et al. 2008, Rz. 336 ff., 380 ff. u. 335a ff.) als auch der

privatrechtlichen (Hausheer/Aebi-Müller 2008, Rz. 10.11) Betrachtung von
konkretisierungsbedürftigen Generalklauseln ausgegangen. Es geht um
den «Schutz der Werte, die das Wesentliche der persönlichen Sphäre des

Einzelnen ausmachen»21 respektive um Verhalten des Staates, das die
Persönlichkeit des Bürgers und der Bürgerin respektiert.22 Damit steht letzten
Endes eine wertende Abwägung im Zentrum, wann die Grenze überschritten

wird, bei welcher der Schutzbereich des Grundrechts berührt ist. Diese

Persönlichkeitsgüter sind durch die Differenzierung der Grundrechte,
insbesondere aber auch durch Rechtsprechung und Lehre konkretisiert worden

(Aebi-Müller 2005, N 82f.). Zu ihnen gehört v.a. die Gewährleistung
der psychischen Freiheit und geistigen Unversehrtheit (Häfelin et al. 2008,

Rz. 346ff. u. 381 ff.; Flausheer/Aebi-Müller 2008, Rz. 10.05). Dort wo wie im
Bereich der gesetzlichen Sozialen Arbeit das Rechtsverhältnis zwischen
Klientinnen bzw. Klienten und der Institution nicht auf einem Vertrag grün-
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det, rückt in erster Linie das Verhältnis zwischen Staat und Bürger bzw.

Bürgerin in den Vordergrund. Es kommt nicht der privatrechtliche,
sondern der grundrechtliche Persönlichkeitsschutz zum Tragen (Hausheer/
Aebi-Müller 2008, Rz. 10.34). In Bezug auf die eingangs erwähnten Fallbeispiele

stellen die ersten drei (Müller, Rüedi, Bundi) klar einen Grundrechtseingriff

dar. Damit ist auch gesagt, dass das Recht in diesen Fällen
Rahmenbedingungen für die Ausübung von Zwang setzt, die es zu beachten gilt,
bevor das sich entwickelnde methodische Instrumentarium bei Zwangskontext

und Pflichtklientschaft23 im bisherigen Verständnis einsetzt.

Legalität, Legitimität und «Zwangsbeglückung»

Recht setzt die Rahmenordnung, innerhalb welcher sich die gesetzliche
Soziale Arbeit berufsethisch und methodisch handlungsorientiert bewegt.
Der Bezugspunkt des Rechts im Blick auf die Grundrechte ist derjenige
der garantierten Freiheit des Einzelnen, wohingegen der Bezugspunkt der

Berufsethik der Sozialen Arbeit die soziale Gerechtigkeit ist. Damit können
diese unterschiedlichen Bezugspunkte durchaus in ein Spannungsverhältnis

geraten.
Stehen die Vorgaben des Rechts mit denjenigen der Berufsethik

im Widerspruch, so ist primär mit Mitteln innerhalb des Rechts (Nutzen
des Ermessensspielraums, Petitionen, Initiativen, Öffentlichkeitsarbeit)

vorzugehen (z.B. im Fall von berufsethischen Verpflichtungen, welche im
Rahmen des aktuellen Rechts - z.B. des Asylrechts - nicht erfüllt werden

können). Ein eigentliches Widerstandsrecht gibt es nur in besonderen
Ausnahmefällen (ultima ratio), wenn sich die Legitimität gegenüber der Legalität

durchsetzen muss und keine anderen subsidiären Mittel mehr möglich
sind.24 Hierher gehört auch das Dilemma, in dem sich Sozialarbeitende oft
befinden, wenn allgemeine Weisungen der Organisation und berechtigte
Anliegen der Klientschaft sich widersprechen. Die Berufsethik der Sozialen

Arbeit sieht sich hier durchaus auf der Seite der Klientschaft und legitimiert
Sozialarbeitende, gegen entsprechende Weisungen auch rechtlich vorzugehen.

Insofern besteht hier eine sozialarbeiterische Widerstandspflicht.
Innerhalb der rechtlichen Rahmenordnung konkretisiert die Soziale

Arbeit mitunter Rechtsnormen. Sie hilft z. B. aufgrund ihres Erklärungsund

Methodenwissens das dem Rechtsanwender überbundene Ermessen

für den Einzelfall nutzbar zu machen. Die gutachtliche Stellungnahme
aufgrund einer sozialarbeiterischen Abklärung und des Gutachtens im
eingangs erwähnten Beispiel 1 (Frau Müller) ermöglichen es, die Frage der Art
und des Umfangs der Kindeswohlgefährdung gemäss Art. 310 ZGB zu kon-
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kretisieren und im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung einzubringen.

Hier dürften Legalität und Legitimität im Einklang stehen.

Sofern rechtliche Grundlagen für Zwangsausübungen fehlen,
darf aus juristischer Sicht und sollte aus sozialarbeiterischer Sicht kein
Zwang angewendet werden, auch wenn dies gegebenenfalls berufsethisch
wünschbar wäre. Die Soziale Arbeit wird dann auf ihre Kernkompetenzen
der Motivationsförderung und Verhaltensänderung zurückgeworfen. Die

Einweisung, welche Jugendanwalt Rüedi in Beispiel 2 veranlasst, könnte

zwar pädagogisch mit Konfrontation mit der Realität begründet werden,25

findet aber - soweit dies die einzige Begründung für die Massnahme ist

- keine gesetzliche Grundlage im Jugendstrafgesetz.26 Deshalb kann hier
auch nicht mit Zwang gearbeitet werden. Dieselbe Frage stellt sich in Bezug
auf die tägliche Ausbezahlung der Sozialhilfe durch Herrn Meili (Beispiel
3). Auch hier ist - wie für die Kürzung der Sozialhilfe - eine entsprechende
gesetzliche Grundlage notwendig, welche Sinn und Zweck der Massnahme
abdeckt. Eine einzig disziplinierende Massnahme, ohne dass das Gesetz es

vorsieht, ist nicht zulässig.

Fraglich werden demgegenüber Situationen, bei denen der Einsatz

von Zwang zwar rechtlich möglich, die berufsethische Legitimation aber

zweifelhaft ist. Je stärker die auf Eigeninitiative und Autonomie der Klienten

bzw. Klientinnen ausgerichtete Motivationsförderung bzw. -arbeit in
den Hintergrund trittund die Interventionen massgeblich aufdem Zwangskontext,

insbesondere auf (behindernder) Positionsmacht der Sozialarbeitenden

beruhen, desto eher und desto mehr muss meines Erachtens von
«Zwangsbeglückung» gesprochen werden.27 Dies kann überall dort eintreten,

wo die Verknüpfung von Intervention und Berufsethik bzw. Methode
nicht mehr offensichtlich ist,28 z.B. wenn Sozialarbeitende massiv Druck
auf Klienten bzw. Klientinnen ausüben, um die Zustimmung zur Neuregelung

des persönlichen Verkehrs zu erhalten. Hier ist die Zustimmung dann
zwar formalrechtlich gültig, aber das sozialarbeiterische Handeln kaum
durch die Berufsethik und das Berufsverständnis legitimiert.

Fehlt dieser Zusammenhang von Handlungen und Berufsethik
im Sinne der Legitimität gänzlich, kann meines Erachtens nicht mehr von
sozialarbeiterischem Handeln gesprochen werden.29

Zwischenfazit
Ein Zwangskontext liegt vor, wenn Handeln durch das Berufsverständnis
und die Berufsethik gegen den Willen des Klienten bzw. der Klientin im
Einzelfall legitimiert wird, zur Verminderung bzw. Behebung ihrer bzw.
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seiner Problemlage unter Abwägung des Verhältnisses von Selbstbestimmung

und Zwang. Rechtlich relevant wird Zwang dann, wenn er aufgrund
einer wertenden Betrachtung die Rechtsstellung des Einzelnen, insbesondere

im Hinblick auf seine Persönlichkeitsgüter, massgeblich berührt bzw.

in den Schutzbereich der Grundrechte eingreift. Dann sind die rechtlichen
Voraussetzungen zu prüfen, ob Zwang legal ist. Die Methoden der Sozialen
Arbeit konkretisieren innerhalb der Rechtsordnung die rechtlichen Vorgaben.

«Zwangsbeglückung» findet sich dort, wo die Verknüpfung von
sozialarbeiterischem Handeln und Legitimität in den Hintergrund tritt. Sofern
diese Verknüpfung nicht mehr besteht, kann nicht mehr von sozialarbeiterischem

Handeln gesprochen werden.

Rechtliche Aspekte des Zwangskontextes
Sozialarbeitende im rechtlichen Kontext

Sogenannte Pflichtklienten bzw. -klientinnen - Klienten bzw. Klientinnen,

die aufgrund von behördlicher Anweisung zumindest zur
Kontaktaufnahme mit der Sozialen Arbeit verpflichtet werden - sind gleichzeitig
Klienten oder Klientinnen im Zwangskontext. Diese Verpflichtung zur
Kontaktaufnahme kann dadurch geschehen, dass die zuständige Behörde den
Kontakt zur Sozialen Arbeit direkt anordnet oder aber dass die Betroffenen
im Rahmen der Fallführung angewiesen werden, einen Kontakt zu einer
Drittinstitution aufzunehmen (z.B. Weisung zum Besuch eines

Beschäftigungsprogramms). Soziale Arbeit spielt sich in beiden Varianten in aller
Regel zumindest teilweise im Rahmen der gesetzlichen Sozialen Arbeit ab.

Sozialarbeitende bewegen sich dabei im Rahmen ihrer Tätigkeit entweder
direkt im Verwaltungsrecht (Sozialhilfe-, Kindes-/Erwachsenenschutz-
recht, Opferhilfegesetz, Jugendstrafgesetz, Bewährungshilfe etc.) oder
aber sie nehmen (auch als privatrechtlich organisierte Organisationen)
staatliche Aufgaben wahr, weshalb sie gemäss Art. 35 BV an die Grundrechte

gebunden sind und die Grundrechtssystematik gemäss Art. 36 BV

beachten müssen (Häfelin et al. 2010, Rz. 1509 ff.). Der Fokus der rechtlichen
Aspekte des Zwangskontexts soll im Folgenden auf die gesetzliche Soziale

Arbeit beschränkt werden.

Eingriffssystematik (Art. 36 BV)

Stellt sich die Frage, ob rechtlich relevanter Zwang angewendet werden
kann, so ist in aller Regel das Grundrecht auf persönliche Freiheit tangiert.
Ein Eingriff ist nur zulässig, wenn eine gesetzliche Grundlage die
Zwangsanwendung vorsieht, ein öffentliches Interesse vorliegt, die Massnahme
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verhältnismässig ist und der Kerngehalt des Grundrechts nicht tangiert ist.

Die Eingriffssystematik hätte beispielsweise auch Herr Meili in Beispiel 3

zu beachten.

Das Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 BV)

a) Die gesetzliche Grundlage
Voraussetzung für einen zulässigen Eingriff in das Grundrecht der
persönlichen Freiheit ist zunächst, dass der Eingriff durch eine gesetzliche
Grundlage abgestützt werden kann.30 Unabhängig von Grundrechtseingriffen

handeln aber Sozialarbeitende immer auch auf der Basis von
Verwaltungsrecht und sie dürfen nur dann tätig werden, wenn ihre
Handlungen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen. Herr Meili möchte die
Sozialhilfe von Herrn Bundi kürzen (Beispiel 3). Hierfür braucht er eine

gesetzliche Grundlage, die er - generell-abstrakt formuliert - in aller Regel

im kantonalen Sozialhilfegesetz findet. Dadurch wird zunächst sichergestellt,

dass Herr Bundi keine Sonderbehandlung erfährt (Rechtsgleichheit),
dass Herr Meili sich an die Vorgaben im Gesetz halten muss (Rechtssicherheit)

und dass die Kürzung für Herrn Bundi auch vorhersehbar ist, da sie im
Gesetze verankert und so vorgesehen ist (Häfelin et al. 2010, Rz. 368ff.). Je

nach Intensität des Eingriffs in die Rechtsstellung, der Akzeptierbarkeit der

Massnahme, der Anzahl der von einer Regelung Betroffenen und der
finanziellen Bedeutung bedarf es zudem eines Gesetzes, das vom Parlament - je
nachdem unter Mitwirkung der Bevölkerung - erlassen wird31 (demokratische

Funktion), oder aber eine von der Exekutive erlassene Verordnung ist
ausreichend.32 Kürzungen greifen in das soziale Existenzminimum ein und
sind daher Eingriffe von bedeutender Intensität. Deshalb bedarf es hier
eines Gesetzes, das auch demokratisch abgestützt ist.33 Für den Zwangskontext

gilt somit: Je stärker in die Rechtssphäre des bzw. der Einzelnen

eingegriffen wird, desto eher bedarf es eines Rechtssatzes, der demokratisch

legitimiert und genügend bestimmt ist, also die Zwangshandlung
respektive den Eingriff explizit vorsieht.

b) Das Sonderstatusverhältnis
Das Sonderstatusverhältnis (auch besonderes Rechtsverhältnis genannt)
liegt dann vor, wenn eine Person in einer engeren Rechtsbeziehung zum
Staat steht als die übrigen Menschen, so z.B. Schülerinnen bzw. Schüler,

Studierende, öffentlich-rechtlich Angestellte, Personen im Strafvollzug

oder in geschlossenen psychiatrischen Anstalten. Die Zuordnung zum
Sonderstatusverhältnis hat zur Folge, dass nicht alle Einzelheiten generell-
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abstrakt in einem Gesetz geregelt werden müssen; Generalklauseln sind
ausreichend (Häfelin et al. 2008, Rz. 478 ff.)- Demgegenüber verlangt zumindest

die Lehre, dass die Grundzüge gerade bei schweren Eingriffen, wie

Zwangsmedikation oder Zwangsernährung, in einem Gesetz umschrieben
werden müssen (Müller 2000.; Häfelin et al. 2008, Rz. 482; Brägger 2010). In
der Praxis finden sich diese Regelungen oft in Anstaltsordnungen,
Disziplinarordnungen etc. Das Bundesgericht stützt diese Praxis insofern, als es

auch schon bei schweren Eingriffen mit der polizeilichen Generalklausel

argumentiert hat, dass die Behörde somit bei zeitlicher Dringlichkeit zur
Abwendung einer schweren und unmittelbaren Gefahr unter Berücksichtigung

des Verhältnismässigkeitsprinzips auch ohne besondere gesetzliche
Grundlage handeln darf.34 Dies wurde jedoch in jüngster Zeit durch den

Europäischen Gerichtshof dahingehend konkretisiert, dass die

Gefährdungssituation nicht vorhersehbar sein darf; ist sie vorhersehbar, so hat
der Staat gesetzliche Grundlagen zu erlassen.35

Im Sonderstatusverhältnis kommt dem Staat zudem eine Schutz-

und Garantenfunktion zu: Der Staat «hat die negativen, freiheitsbeschränkenden

Auswirkungen der Eingliederung soweit möglich mittels gezielter
Schutz- und Fürsorgeleistungen auszugleichen oder [...] für die Betroffenen

erträglicher zu machen» (Müller 2003, S. 241). Im Rahmen dieser

Garantenfunktion sieht es die Lehre wiederum teilweise für zulässig an,
auf die polizeiliche Generalklausel zumindest übergangsweise Rückgriff
zu nehmen.36

Herr Meili (Beispiel 3) möchte nun zusätzlich zur Kürzung der

Sozialhilfe, dass Herr Bundi täglich sein Sozialhilfegeld abholen kommt.
Hier wäre zu unterscheiden:

1. Die Massnahme muss im Rahmen der Gewährleistung von Schutz

angeordnet werden, z.B. weil Herr Bundi schwer suchtmittelabhängig

ist und die Gefahr besteht, dass er sich akut selbstgefährdet,

sobald die Unterstützungsleistungen monatlich ausbezahlt
würden, weil er dann sofort alles Geld in Suchtmittel umsetzen
würde. Dann findet sich die gesetzliche Grundlage für die tägliche
Ausbezahlung in der Regel in den Sozialhilfegesetzen formal bei
den Weisungen. Inhaltlich kennen die Sozialhilfegesetze
demgegenüber in aller Regel keine entsprechende ausdrückliche gesetzliche

Grundlage. Da es sich um ein Sonderstatusverhältnis und
zugleich nicht um einen schweren Eingriff in die Rechtsstellung
von Herrn Bundi handelt, bedarf es auch nicht einer ausdrücklichen

gesetzlichen Grundlage, welche diese konkrete Massnahme
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umschreibt. Generalklauseln sind ausreichend. Man stützt sich

in der Praxis auf die Modalitäten der Ausrichtung der Sozialhilfe
ab. Diese werden anhand der Ziel- und Zweckbestimmungen der

Gesetzgebung konkretisiert respektive ausgelegt. Hierfür werden
insbesondere das Individualisierungsprinzip, der Grundsatz der

Ursachenbekämpfung, der Wahrung der Menschenwürde und der

Integration37 für die Auslegung beigezogen. Dabei haben durchaus

methodische Überlegungen Platz.38

2. Möchte Herr Meili demgegenüber das Verhalten sanktionieren

und Herrn Bundi disziplinieren, indem er täglich die Sozialhilfe

beziehen muss, findet sich in aller Regel hierfür keine
ausreichende gesetzliche Grundlage. Sehr wohl findet sich hingegen
eine gesetzliche Grundlage für die Kürzung der Sozialhilfe, weil
Herr Bundi zu wenige Arbeitsbemühungen nachweisen kann.

c) Auslegung und pflichtgemässes Ermessen
Indem Herr Meili in Beispiel 3 - wie soeben dargelegt - die
Unterscheidungskriterien von zulässigem Handeln aufgrund der gesetzlichen Grundlagen

erörtert, legt er das Gesetz aus.

Verwaltungsbehörden und ihre Vertretung sind Rechtsanwendende

und daher verpflichtet, unpräzise Gesetzestexte oder unbestimmte
Rechtsbegriffe auszulegen und Ermessen39 pflichtgemäss auszufüllen.
Soweit die Rechtsnorm nicht präzise gefasst ist (z.B. unklar ist, ob «Kind»

als unmündige Person oder im Sinne der Abstammung als Kind von Eltern
zu verstehen ist), kommt die Auslegung zum Zuge. Auslegung meint die

Ermittlung des Sinns einer Rechtsnorm (BGE 122 III 324 E. 7) aufgrund des

dafür vorgesehenen Methodenpluralismus.40 Da der Gesetzgeber zudem
nicht sämtliche möglichen Konstellationen regeln kann und will, setzt er
mit Generalklauseln einen Rahmen und überbindet dem bzw. der
Rechtsanwendenden die Konkretisierung des Ermessens (z.B. Kindeswohl41) zur
Ausübung von Einzelfallgerechtigkeit (Riemer 2003, Rz. 92 ff.).

Mit der Überbindung von Ermessen an den Rechtsanwender
bzw. die Rechtsanwenderin ist diesem aber nicht Tür und Tor für Willkür
geöffnet; pflichtgemässes Ermessen kann verwaltungsintern vollumfänglich

überprüft werden.42 Es muss angemessen sein, was bedeutet, dass das

Legalitätsprinzip nicht missachtet werden darf, dass Ermessen verhältnismässig

ausgeübt werden muss sowie dass die Ermessensbetätigung dem

Rechtsgleichheitsgebot und dem öffentlichen Interesse entspricht (Häfelin
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